
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/1/10 13Os164/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1974

Norm

LMG 1951 §11

LMG 1951 §12

StPO §473 Abs2

Rechtssatz

Die mit der Beurteilung eines Lebensmittels auf seine tatsächliche Übereinstimmung mit einem im ÖLMB erwähnten

Produkt verbundene Tätigkeit des Gerichtes ist als Lösung einer Tatfrage zu quali<zieren. Ein Abgehen von den

diesbezüglichen Urteilsannahmen des Erstgerichtes durch das Berufungsgericht setzt daher Beweiswiederholung

voraus.
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